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RS OGH 1975/9/4 2Ob162/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1975

Norm

ABGB §1304 A

ZPO §393 Abs1

Rechtssatz

Macht der Kläger nur die Hälfte des erlittenen Schadens geltend, weil er von einer Verschuldensaufteilung 1 : 1

ausgeht, tri;t ihn jedoch 2/3 des Verschuldens, so hat das Zwischenurteil über den Anspruchsgrund zu lauten: "Die auf

Leistung gerichteten Klagsansprüche auf Grund ....... bestehen dem Grunde nach zu 2/3, das heißt in Ansehung des

Gesamtschadens somit 1/3, zu Recht."
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